
 

 
 
 

 

Sitzungsvorlage Nr. 1947/2019 

 
 
 

Federführendes Amt: Kämmerei 
 

Behandlung Gremium Termin Status 
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Teilnahme an den Bündelausschreibungen Erdgas mit Lieferbeginn 01.01.2021 im 
Rahmen der 11. Bündelausschreibung 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt und beauftragt, die Gt-service Dienstleistungsgesell-
schaft mbH (Gt-service GmbH) mit der Ausschreibung der Erdgaslieferung der Gemeinde 
Rudersberg ab 01.01.2021 dauerhaft zu beauftragen. 
 
2. Die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen werden namens und im Auftrag 
der Gemeinde Rudersberg für die Vergabeleistungen übertragen an die Gt-service GmbH, 
die sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen kann. 
 
3. Die Gemeinde Rudersberg verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibungen als 
für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Erdgasabnahme von dem Liefe-
ranten/den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der Ver-
tragslaufzeit. 
 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, im Rahmen der Bündelausschreibung für 
einzelne Abnahmestellen Erdgas mit einem Anteil von 10 % Bioerdgas ausschreiben zu 
lassen. 
 
 
 

 
 
 

Haushaltsrechtliche Deckung Gasbezug  
Gemeindehaushalt 

(Kostenart    
42411000)  

Gasbezug  
Eigenbetrieb  

Gemeindewerke 
(BHKW) 

Jährliche Gasbezugskosten rund 140.000 EUR 40.000 EUR 

 



Sitzungsvorlage: 1947/2019 

Seite 2 von 3 

 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Gemeinde Rudersberg hat in den letzten Jahren regelmäßig an Strom-und Gas-Bündel-
ausschreibungen des Neckarelektrizitätsverbands / der Gt-service GmbH teilgenommen. Der 
derzeitige Erdgas-Liefervertrag mit den Stadtwerken Konstanz endet mit Ablauf des Jahres 
2020. 
 
Für die Zeit danach bietet die Gt-service GmbH erneut eine Bündelausschreibung an, siehe 
Anhang 1. 
 
Die Gaslieferung wird europaweit ausgeschrieben. Die Gt-service GmbH führt das Vergabe-
verfahren namens und im Auftrag für die teilnehmenden Kommunen durch. Sie erteilt den 
Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß Beschluss ihres Aufsichtsrats. Für jede 
Gemeinde wird daraufhin ein individueller Gasliefervertrag mit dem erfolgreichen Bieter aus-
gefertigt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, an der 11. Bündelausschreibung für den Gasbezug 2021 bis 2023 
sowie an anschließenden Bündelausschreibungen für den Gasbezug mit allen Abnahmestel-
len der Gemeinde teilzunehmen: 
 

 Rathaus Rudersberg 
 Ortsamt Schlechtbach 
 Feuerwehrmagazin / DRK-Gebäude Rudersberg 
 Gemeindehalle Rudersberg 
 Neues Bürgerhaus Schlechtbach 
 Bauhof Rudersberg  
 Evangelischer Kindergarten Schlechtbach Heilbronner Straße 23 
 Kommunaler Kindergarten Mörikeweg 
 Grundschule Schlechtbach u. Kommunaler Kindergarten Schlechtbach (Pappelweg) 
 Heizungsanlage Schulzentrum Rudersberg 
 Blockheizkraftwerk am Schulzentrum Rudersberg 
 Rathausstraße 5 (Diakoniestation und Reha-Aktiv) 
 Obdachlosenunterkunft Backnanger Str. 34 
 Jugendhaus Rudersberg, Alter Rathausplatz 6 
 Gemeindehalle Steinenberg 
 Grundschule Steinenberg u. evang. Kindergarten Steinenberg (Lenzweg) 
 Kindergarten Steinhaldenweg 
 Wohnungen Marktplatz 18 

 
Der Gas-Verbrauch für die gemeindlichen Liegenschaften und Anlagen lag zuletzt bei rund 
3,3 bis 3,4 Mio. Kilowattstunden mit steigender Tendenz, da Abnahmestellen durch den 
Wechsel der Heizungsart hinzugekommen sind (z.B. Gemeindehalle, Grundschule und Kin-
dergarten in Steinenberg) und neue Abnahmestellen hinzukommen werden (Kindergarten 
Steinhaldenweg oder auch Wohnungen im Marktplatz 18). 
 
Durch die Umstellung des Kläranlagenbetriebs (BHKW) wird künftig eine weitere Abnahme-
stelle hinzukommen. Auch diese Abnahmestelle ist in die Bündelausschreibung mit einzube-
ziehen. Die erwartete Menge muss noch ermittelt werden. 
 
Um Anforderungen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg Rechnung zu 
tragen, wird – so die Gt-service GmbH – auch Erdgas mit einem Anteil von 10 % Bioerdgas 
ausgeschrieben. Die Festlegung, ob und mit welchen Abnahmestellen mit 10%-Bioerdgas-
Anteil ausgeschrieben werden sollen, ist bis 24.04.2020 zu treffen, siehe auch Anhang 2. 
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Die Verwaltung sollte ermächtigt werden, im Rahmen der Bündelausschreibung – nach Prü-
fung – für einzelne Abnahmestellen Erdgas mit einem Anteil von 10 % Bioerdgas ausschrei-
ben zu lassen. 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
BA Gas 2021-2023 - Ausschreibungskonzeption 
Infos zu Bioerdgas 
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